
​ZU Alumni e.V.​​- Finanzordnung​

​Finanzordnung​

​ZU Alumni e.V.​
​Erlassen vom Vorstand gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung. Fassung vom 11. Mai 2026.​

​Dieses Dokument ist von der Satzung getrennt und kann vom Vorstand ohne Satzungsänderung angepasst werden.​

​1.  Mitgliedsbeiträge​

​Gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung erhebt der ZU Alumni e.V. jährlich einen Mitgliedsbeitrag. Dieser wird zum 31.​

​Januar eines jeden Jahres fällig.​

​Mitgliedskategorie​ ​Jahresbeitrag​

​Ordentliche Mitglieder (natürliche Personen)​

​Ab Jahr des Abschlusses​ ​frei *​

​Bis 3 Jahre nach Abschluss​ ​ab EUR 60,–​

​Ab dem 4. Jahr nach Abschluss​ ​ab EUR 120,–​

​Ehrenmitglieder​ ​frei *​

​Fördermitglied "Friends" (natürliche Personen)​

​Studierende und Angehörige der ZU​ ​frei *​

​Ehem. Austauschstudierende und Freunde der ZU​ ​ab EUR 60,–​

​Familienmitglieder von ordentlichen Mitgliedern​ ​ab EUR 40,–​

​Spirit Keeper (juristische Personen)​ ​ab EUR 1.000,–​

​* Ordentliche Mitglieder ab Jahr des Abschlusses, Studierende, Angehörige der ZU und Ehrenmitglieder können einen​

​selbstgewählten Mitgliedsbeitrag entrichten.​

​2.  Reduzierter Beitrag​

​–​ ​Gilt bei besonderen finanziellen Umständen wie Studium, Promotion, Mutterschutz oder​

​Erwerbslosigkeit und muss jährlich beantragt werden.​

​–​ ​Ein Nachweis (z.B. Immatrikulationsbescheinigung) ist erforderlich.​
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​3.  Partnertarif​

​Reduzierter Jahresbeitrag für (Ehe-)Partner: EUR 180,–​

​–​ ​Sonderregelung für Lebenspartnerschaften zwischen zwei ordentlichen Mitgliedern des Vereins.​

​–​ ​Dauerhafte Beitragsreduzierung nach einmaligem Antrag.​

​–​ ​Nachweis: gemeinsamer eingetragener Erstwohnsitz oder Trauschein.​

​4.  Beitragsstundung​

​–​ ​Der Vorstand kann in begründeten Fällen Gebühren und Beiträge ganz oder teilweise erlassen oder​

​stunden.​

​5.  Wiedereintritt​

​–​ ​Bei unterjährigem Wiedereintritt wird der Mitgliedsbeitrag erst im darauffolgenden Jahr fällig.​

​6.  Rechte und Leistungen für Mitglieder​

​6.1  Ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder​

​–​ ​Zugriff auf allgemeine Vereinsinformationen​

​–​ ​Kontaktmöglichkeiten über das Portal (berufliche und persönliche Kontaktdaten)​

​–​ ​Empfang des Mitgliederverzeichnisses (digital)​

​–​ ​Teilnahmemöglichkeit an allen Vereinsevents​

​–​ ​Aktives und passives Wahlrecht in der Mitgliederversammlung​

​6.2  Friends-Fördermitglieder​

​–​ ​Zugriff auf allgemeine Vereinsinformationen​

​–​ ​Kontaktmöglichkeiten über das Portal (berufliche Daten)​

​–​ ​Teilnahme an ausgewählten Events​

​6.3  "Spirit Keeper"-Fördermitglieder (juristische Personen)​

​–​ ​Nennung als Fördermitglied auf den Vereinskanälen (nach Absprache)​

​–​ ​Zugang zu ausgewählten Netzwerkevents​

​–​ ​Möglichkeit zur Präsentation von Karriere- und Kooperationsangeboten an die Alumni-Community​

​im Rahmen der Vereinszwecke​

​Ende der Finanzordnung  —  ZU Alumni e.V.​
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